
Hinweise zur Vertragsniederschrift 

§ 1 Beginn und Dauer 
Gemäß Ausbildungsverordnung dauert die Berufsausbildung 3 Jahre. Deshalb muss im 
Regelfall die Dauer genau auf drei Jahre vertraglich festgeschrieben werden. 

   
 
 

     
          
          

 
 

         
 
 
     

           
           
         

 
 

             

      
 

           
        

 
 

            
            

       
 
     

             
           
 

 
 

 
    

            
             

         
         

 
 

         

Beispiel: 
Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt am 28.08.2023 und endet am 27.08.2026 

§ 2 Ausbildungsstätte, externe Ausbildungsmaßnahmen 
Die Berufsausbildung erfolgt dual im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule am 
zuständigen Oberstufenzentrum (OSZ). Deshalb sind im Vertrag der oder ggf. die 
praktischen Ausbildungsorte sowie der Ort der zuständigen Berufsschule einzutragen. 

Beispiel: 
(1) Die duale Berufsausbildung erfolgt in der Praxis des Ausbildenden in Lübbenau 

sowie in der Berufsschule in Cottbus. 

Die Zuständigkeit der Berufsschule richtet sich nach der Zugehörigkeit der Praxis/des 
Ausbildungsbetriebes zu den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten. 
https://laekb.de/files/186A13337BC/2023-2024-Oberstufenzentren-MFA-Fachklassen.pdf 

Die Zuordnung erfolgt durch das MBJS. Abweichungen davon sind über die zuständigen 
Schulräte für berufliche Bildung zu beantragen. Wenden Sie sich bei Beratungsbedarf an 
das Referat Ausbildung MFA der LÄK Brandenburg. 

§ 3 Regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit 
Die Ausbildung erfolgt im Regelfall in Vollzeit. Kreuzen Sie an, ob Ihre Auszubildende 
eine wöchentliche Ausbildungszeit (inkl. Berufsschule) von 38,5 oder 40 Stunden haben 
wird. https://laekb.de/files/146DD13B27F/2020-Arbeitszeiten-Pausen-Anrechnung
Berufsschulzeiten.pdf 

§ 4 Probezeit 
Gemäß BBiG muss die Probezeit mindestens einen Monat und darf höchstens vier 
Monate betragen. Bitte beachten Sie, dass nur in der Probezeit die Kündigung des 
Ausbildungsverhältnisses von beiden Vertragsparteien jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen möglich ist. Tragen Sie die vereinbarte Probezeit ein. 

Beispiel: 
§ 4 Die Probezeit beträgt 4 Monat(e). 

 

-

https://laekb.de/files/146DD13B27F/2020-Arbeitszeiten-Pausen-Anrechnung


 

 
       

 
 

         
             

            
            

               
   

 

    
 

            
 

            
 

         

 
 
 

   

      
 

        
                   

         

        

               
                                                                                 
                                                                            
                                                                                
                                                                          
 

      
                      

          

        

           
 

           
               
                   

        

        

           

§ 5 Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung 

https://laekb.de/files/146DD13B4E9/Ausbildungsverguetung_Azubi_2021.pdf 

Die Vergütung muss mit fortschreitender Berufsausbildung mindestens jährlich ansteigen. 
Bei Auszubildenden kommt als Bezugsgröße für die Vergütung der zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
geltende Gehaltstarifvertrag für MFA zur Anwendung, auch wenn Sie als Vertragspartner nicht 
tarifgebunden sein sollten. Der Tarifvertrag stellt auf eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden 
ab, gilt aber auch bei einer Wochenarbeitszeit von 40-Stunden noch als angemessen i.S.v. § 17 
Abs. 1 BBiG. 

Beispiel bei 38,5 Wochenstunden: 

im 1. Ausbildungsjahr (28.08.23 – 27.08.24): € 920,00 

im 2. Ausbildungsjahr (28.08.24 – 27.08.25): € 995,00 

im 3. Ausbildungsjahr (28.08.25 – 27.08.26): € 1.075,00 

§ 6 Urlaub 

Beispiele mit Beginn zum 28.08. https://laekb.de/files/146DD13B6CF/01710_Urlaub.pdf 

1. nach Tarif und BUrlG im letzten Jahr 
im Jahr 2023__9,3__ Arbeitstage (28 Arbeitstage: 12 Mon. x 4 Mon.= 9,3, abrunden unzulässig) 

im Jahr 2024__28___Arbeitstage 

im Jahr 2025__28___Arbeitstage 

im Jahr 2026__20___Arbeitstage Das Ausbildungsverhältnis besteht im letzten Ausbildungsjahr 
i.d.R. länger als 6 Monate, so dass die Wartezeit auf den 
vollen Urlaubsanspruch abgelaufen ist. Der Vertrag endet 
zudem in der 2. Jahreshälfte, deshalb besteht lt. §5 (1) BUrlG 
Anspruch auf den vollen gesetzlichen Mindesturlaub. 

2. nach BUrlG (Mindesturlaub für Volljährige) 

im Jahr 2023__ 7__ Arbeitstage (20 Arbeitstage: 12 Mon. x 4 Monate = 6,66 ->aufrunden) 

im Jahr 2024__20___Arbeitstage 

im Jahr 2025__20___Arbeitstage 

im Jahr 2026__20___Arbeitstage s. Bsp. 1 

3. nach JArbSchG und BUrlG (Mindesturlaub für Jugendliche und später Volljährige) 
Azubi war zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt: 
im Jahr 2023__8,3__Arbeitstage (25 Arbeitstage: 12 Mon. x 4 Mon. = 8,3, abrunden unzulässig) 

im Jahr 2024__23___Arbeitstage 

im Jahr 2025__21___Arbeitstage 

im Jahr 2026__20___Arbeitstage s. Bsp. 1 

https://laekb.de/files/146DD13B6CF/01710_Urlaub.pdf
https://laekb.de/files/146DD13B4E9/Ausbildungsverguetung_Azubi_2021.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

           
    

 
 
 
 
 
    

 

       

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
           

        
     

 

§ 11 Allgemeine Bestimmungen 
Tragen Sie hier ggf. ein, ob und welche Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen zusätzlich anzuwenden sind. 

§ 12 Sonstige Vereinbarungen 

Tragen Sie hier ggf. sonstige Vereinbarungen ein. 

Ort, Datum und Unterschriften nicht vergessen. 

Von der Landesärztekammer Brandenburg auszufüllen 
Sie erhalten nach der Registrierung beide Originalverträge zurück. Übergeben Sie einen 
Originalvertrag und den Ausbildungsnachweis/Berichtsheft, welches Sie ebenfalls von 
uns erhalten, an Ihre/n Azubi. 




